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Gesetz 
betreffend die Handänderungssteuer (HG) 
(Änderung) 

Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

215.326.2 

auf Antrag der vorberatenden Kommission des Grossen Rates, 

beschliesst: 

1. 

Das Gesetz vom 18. März 1992 betreffend die Handänderungssteuer 
(HG) wird wie folgt geändert: 

Art. 11a (neu) 'Die Erwerberin oder der Erwerber eines Grund
stücks kann bei der Grundbuchanmeldung ein Gesuch um eine nach
trägliche Steuerbefreiung stellen, wenn sie oder er das Grundstück als 
Hauptwohnsitz nutzen will. 
2 Das Grundbuchamt weist das Gesuch ab, wenn dieses im Hinblick 
auf die Voraussetzungen gemäss Artikel 11 b von vornherein aussichts
los erscheint 
3 In den anderen Fällen stundet das Grundbuchamt die Handände
rungssteuer auf den ersten 800 000 Franken der Gegenleistung für den 
Erwerb des Grundstücks. 
4 Wird die Stundung gewährt und liegen die übrigen Voraussetzun
gen vor, nimmt das Grundbuchamt den Eintrag im Hauptbuch vor. 
5 Für die gestundete Steuer besteht ein gesetzliches Grundpfandrecht 
gemäss Artikel 22 Absatz 2. 
6 Für das Verfahren gelten die Artikel 17 ff. 

Art. 11b (neu) 'Die gestundete Steuer gemäss Artikel 11a Absatz 1 
wird nicht erhoben, wenn das Grundstück der Erwerberin oder dem 
Erwerber als Hauptwohnsitz dient Ein Hauptwohnsitz ist von der Er
werberin oder vom Erwerber während mindestens zweier Jahre unun
terbrochen, persönlich und ausschliesslich zum Wohnzweck zu nutzen. 
2 Der Hauptwohnsitz muss innert einem Jahr ab Grundstückserwerb 
in der entsprechenden Baute begründet werden, wenn diese bereits 
besteht Muss die Baute noch erstellt werden, hat der Bezug innert 
zwei Jahren ab Grundstückserwerb zu erfolgen. In begründeten Aus
nahmefällen können diese Fristen durch das Grundbuchamt erstreckt 
werden. 
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Art. 17 'Die Steuer wird aufgrund der Selbstdeklaration der steuer
pflichtigen Person und der bei der Grundbuchanmeldung eingereich
ten Ausweise veranlagt Das Grundbuchamt kann ergänzende Unter
lagen verlangen. Abweichungen von der Selbstdeklaration sind zu 
begründen. 
2 Stellt die Erwerberin oder der Erwerber ein Gesuch um nachträgli
che Steuerbefreiung gemäss Artikel 11a, veranlagt das Grundbuchamt 
die Steuer auf der gesamten Gegenleistung gemäss Artikel 6 ff. Das 
Grundbuchamt stundet den auf die ersten 800 000 Franken entfallen
den Steuerbetrag für maximal vier Jahre ab Grundstückserwerb. Diese 
Frist verlängert sich um die Dauer einer allfälligen Erstreckung gemäss 
Artikel 11 b Absatz 2. 

Art. 17a (neu) 'Die Erwerberin oder der Erwerber hat gegenüber 
dem Grundbuchamt vor Ablauf der Stundung gemäss Artikel 17 Ab
satz 2 unaufgefordert den Nachweis zu erbringen, dass alle Vorausset
zungen zur Steuerbefreiung gemäss Artikel 11 b erfüllt sind oder zum 
Zeitpunkt des Ablaufs der Stundung erfüllt sein werden. Es sind sämt
liche Beweismittel beizulegen. 
2 Sind die Voraussetzungen zur Steuerbefreiung erfüllt, heisst das 
Grundbuchamt das Gesuch um eine nachträgliche Steuerbefreiung 
gut, verfügt diese und löscht das gesetzliche Grundpfandrecht gemäss 
Artikel 11a Absatz 5. 
3 Kommt das Grundbuchamt zum Schluss, dass die Voraussetzungen 
zur Steuerbefreiung gemäss Artikel 11 b nicht erfüllt sind, weist es das 
Gesuch ab und hebt die Stundung auf. 

Art. 17b (neu) Liegt eine rechtskräftige Verfügung gemäss Arti
kel 17a Absatz 3 vor oder fällt die Stundung gemäss Artikel 17 Absatz 2 
infolge Fristablaufs dahin, bezieht das Grundbuchamt die Steuer samt 
Zins ab dem Zeitpunkt des Grundstückserwerbs. Artikel 21 findet An
wendung. 

II. 

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 

Bern, 2. September 2013 Im Namen des Grossen Rates 

Der Präsident: Antener 
Der Staatsschreiber: Auer 


